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Offenzulegende Angaben zur Vergütungspolitik in der Thüringer Aufbaubank 
Gruppe gemäß § 16 der Institutsvergütungsverordnung und Artikel 450 der 
Verordnung (EU) 575/2013  

 

Die Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme 
von Instituten (Institutsvergütungsverordnung – InstitutsVergV) wurde am 16.12.2013 
publiziert und ist am 01.01.2014 in Kraft getreten. Sie ist auf alle Institute gemäß § 1 
Absatz 1a Satz (1) KWG anzuwenden, somit auch auf die Thüringer Aufbaubank 
Gruppe.  
Die wesentlichen Bestandteile der nachfolgend beschriebenen Vergütungssysteme 
gelten einheitlich in allen Teilen der Bank sowie in der gruppenangehörigen bm|t 
gmbh ausschließlich für Angestellte beider Unternehmen. Sie werden deshalb als 
Ganzes dargestellt. Die gruppenangehörige Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschafts-
förderung Thüringen (GFAW) ist kein Institut im Sinne des § 1 der InstitutsVergV, 
entspricht darüber hinaus den anderen Kriterien des § 27 Absatz 3 und ist daher 
durch die Regelungen der Verordnung nicht betroffen. 
§ 16 der InstitutsVergV regelt die Offenlegungspflichten für Institute mit Verweis auf 
Artikel 450 der Verordnung (EU) 575/2013. Diesen Pflichten wird hiermit nachge-
kommen.  
 
a) Festlegung der Vergütungspolitik 
 
Die Regelungen zu den Vergütungssystemen sind in der Personal- und Vergütungs-
strategie der Thüringer Aufbaubank niedergelegt. Diese wird dem Verwaltungsrat 
jährlich zur Kenntnis gegeben. Ein Vergütungskontrollausschuss existiert mit Verweis 
auf BT Drs. 17/10974 (S.88) nicht und ist nicht vorgesehen. 
Die Thüringer Aufbaubank sowie die gruppenangehörigen Unternehmen gehören 
nicht zu den sogenannten „bedeutenden Instituten“ im Sinne des § 17 der 
InstitutsVergV. Insbesondere liegt die Bilanzsumme im Durchschnitt der letzten drei 
Geschäftsjahre unter 15 Mrd. EUR. Die Vorgaben der §§ 18-26 der InstitutsVergV 
sind daher für die Thüringer Aufbaubank (Gruppe) nicht relevant. 
Das Geschäftsmodell der Thüringer Aufbaubank ist determiniert durch das Thüringer 
Aufbaubankgesetz vom 21.11.2001 (zuletzt geändert am 20.05.2008) sowie die Sat-
zung in der Neufassung vom 01.11.2014. Es ist mit relativ geringen Risiken behaftet. 
Monetäre Anreize für die Begründung von Risikopositionen durch Mitarbeiter werden 
durch diese Voraussetzungen bereits weitgehend ausgeschlossen.    
Die Thüringer Aufbaubank wendet unabhängig von der Tarifgebundenheit der Mitar-
beiter grundsätzlich die Tarifverträge für das private und öffentliche Bankgewerbe an.  
Die Tarifgehälter werden in 12 gleichen Teilen zum 15. des laufenden Monats aus-
bezahlt. Zusätzlich wird am 15. November eines Jahres eine Sonderzahlung in Höhe 
eines weiteren Monatsgehaltes gezahlt.  
Zusätzlich zum Jahresfestgehalt erhalten einzelne Mitarbeiter funktions- und leis-
tungsbezogene feste Zulagen. Die Auszahlung erfolgt monatlich zusammen mit dem 
regulären Monatsgehalt.  
Mit Angestellten in Führungspositionen und Spezialisten werden auch Anstellungs-
verträge mit außertariflicher Bezahlung geschlossen. Die außertariflichen Gehälter 
werden in 12 gleichen Teilen zum 15. des laufenden Monats ausbezahlt.  
Die wesentlichen Parameter für die Bestimmung der Höhe der festen Vergütung sind 
die ausgeübte Funktion sowie die Stellung im Institut.  
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b) Angaben zur Verknüpfung von Vergütung und Erfolg 
 
Generell ist die Vergütung arbeitsvertraglich und unabhängig von wirtschaftlichen 
Erfolgskriterien geregelt.  
Eine Bindung der Vergütung an konkret definierte Erfolgskriterien existiert bei den 
variablen Vergütungsanteilen, die einige Bereichsleiter, der Geschäftsführer der bm|t 
gmbh sowie einige Mitarbeiter dieser Gesellschaft in Abhängigkeit von der Ausgestal-
tung ihrer Verträge erhalten. Diese Bindung besteht in der Erreichung qualitativer 
Ziele, die im Rahmen jährlicher Zielvereinbarungsgespräche fixiert werden und sich 
an den Tätigkeitsfeldern der jeweiligen Geschäftsbereiche ausrichten. Zweck dieser 
variablen Vergütung ist die besondere Motivation der jeweiligen Führungskräfte zur 
Erreichung geschäftspolitisch wichtiger bzw. für den jeweiligen Bereich spezifischer 
Einzelziele sowie auch persönlicher Entwicklungsziele. 
  
c) Wesentliche Gestaltungsmerkmale des Vergütungssystems 
 
Das Vergütungssystem der Thüringer Aufbaubank Gruppe ist durch folgende wesent-
liche Gestaltungsmerkmale gekennzeichnet. 
 

1. Feste Vergütung  
Die feste Vergütung ist durch die unter a) beschriebenen Prämissen ar-
beitsvertraglich determiniert. Der Prozess der Gehaltserhöhung ist gere-
gelt. Gehaltserhöhungen werden durch den Fachbereichsleiter per Formu-
lar begründet und beantragt, durch den Bereich Personal und Service mit 
einem ersten Votum versehen und durch den für den Fachbereich zustän-
digen Vorstand entschieden.  
Gehaltserhöhungen innerhalb des Tarifbereichs sowie Umstufungen aus 
dem tarif- in den außertariflichen Bereich werden zusätzlich dem Personal-
rat zur Genehmigung vorgelegt. 

 
2. Variable Vergütung  

Von den außertariflich vergüteten Mitarbeitern der Thüringer Aufbaubank 
erhalten in Abhängigkeit von der Ausgestaltung ihres Vertrages einige Be-
reichsleiter einen variablen Vergütungsbestandteil. Die Vorstände bezie-
hen ausschließlich ein Fixgehalt. In der bm|t gmbh erhalten der Geschäfts-
führer und einige Mitarbeiter wiederum in Abhängigkeit von der Vertrags-
gestaltung zuzüglich zur fixen eine variable Vergütung. Die variable Vergü-
tung bemisst sich zu 75% an der Erreichung qualitativer Ziele, die im Rah-
men jährlicher Zielvereinbarungsgespräche fixiert werden und sich an den 
Tätigkeitsfeldern der jeweiligen Geschäftsbereiche ausrichten. 25% sind 
von der Erreichung der Ergebnisziele des Unternehmens, speziell des Be-
triebsergebnisses vor Bewertung und Steuern abhängig. Sofern die TAB 
die regulatorischen Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen unterschrei-
tet bzw. die Risikotragfähigkeit nicht gegeben ist, kann der Vorstand den 
Gesamtbetrag der variablen Vergütungen - ungeachtet der individuellen 
Zielerreichung der einzelnen Mitarbeiter - reduzieren oder vollständig strei-
chen. Entsprechendes gilt, wenn die Aufsicht Anordnungen in Bezug auf 
den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen als auch im Hinblick auf die 
Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile trifft.  
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Der variable Anteil der Gesamtvergütung in der Thüringer Aufbaubank wird 
nach Beurteilung der Zielerreichung durch den jeweils zuständigen Vor-
stand im ersten Halbjahr des dem Beurteilungszeitraum folgenden Jahres 
ausgezahlt. In der bm|t gmbh erfolgt die Festsetzung der variablen Vergü-
tung für den Geschäftsführer durch den Aufsichtsrat. Die Höhe des variab-
len Vergütungsbestandteils für die Mitarbeiter wird durch den Geschäfts-
führer ebenfalls nach Beurteilung der Zielerreichung im Mitarbeiterge-
spräch festgelegt.  
Garantierte variable Vergütungsbestandteile gibt es nur für die ersten ma-
ximal zwölf Monate nach Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses in der Thü-
ringer Aufbaubank sowie in der bm|t gmbh. 
Die Festlegung des Gesamtbetrags der variablen Vergütung sowie die 
Rückstellungsbildung erfolgen im Rahmen eines transparenten und forma-
lisierten Prozesses und schließen die Überprüfung der Ertragslage, der Ei-
genmittel- und Liquiditätsausstattung sowie der Risikotragfähigkeit der 
Bank ein.   

 
3. Sachbezüge 

Sachbezüge werden Vorständen und Bereichsleitern der Thüringer Auf-
baubank sowie dem Geschäftsführer der bm|t gmbh in Gestalt von auch 
zur privaten Nutzung überlassenen Dienstwagen gewährt. Dieser Sachbe-
zug wird der Lohnsteuer unterworfen und ist an die Funktion gebunden – 
ein Zusammenhang mit Ergebniszielen besteht nicht. 
 

4. Leistungen für die Altersversorgung 
Leistungen für die Altersversorgung werden einzelnen Führungskräften der 
Thüringer Aufbaubank in Abhängigkeit von der Ausgestaltung ihres Ver-
trags in Form von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gewährt. Eine 
Bindung an den Aufbau von Risikopositionen bzw. an Ergebnisziele be-
steht nicht. 
 

d) Verhältnis zwischen fixen und variablen Vergütungsbestandteilen 
 
Der Anteil der variablen Vergütung ist gering (i.d.R. zwischen 8% und 20%, in keinem 
Fall über 20% der Jahresfestvergütung). 

 
e) Erfolgskriterien für den Anspruch auf variable Vergütung 
 
Die Erfolgskriterien bestehen für das Jahr 2015 

 für 75% des Gesamtbetrags der variablen Vergütung in individuell vereinbar-
ten Zielen, deren Erreichung in einem Zielerreichungsgespräch durch den 
Vorgesetzten prozentual eingeschätzt und dokumentiert wird. Auf der Basis 
dieser Einschätzung wird die Höhe der variablen Vergütung festgesetzt. 

 für 25% des Gesamtbetrags der variablen Vergütung in der Erreichung des 
Planwertes für das Betriebsergebnis vor Bewertung und Steuern.  

 
f) Parameter und Begründungen 
 
Es existieren über die unter den vorigen Punkten erläuterten Parameter und Begrün-
dungen hinaus keine weiteren Parameter und Begründungen zur Ausgestaltung der 
variablen Vergütung.    
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g) Zusammengefasste quantitative Angaben zu den Vergütungen, aufgeteilt nach 

Geschäftsbereichen 
 

 
 
 
h) Zusammengefasste quantitative Angaben zu Vergütungen, aufgeschlüsselt nach 

Geschäftsleitung und Mitarbeitern mit wesentlichem Einfluss auf das Risikoprofil 
des Instituts, dabei 

 
i. Vergütungsbeträge für das Geschäftsjahr, aufgeteilt in feste und variable 

Vergütung sowie Zahl der Begünstigten 
 
Neben der Geschäftsleitung haben in der Thüringer Aufbaubank die Leiter 
der Geschäftsbereiche wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil. In der 
bm|t gmbh wird das Risikoprofil wesentlich durch den Geschäftsführer und 
die Investmentmanager beeinflusst. 
Der genannte Personenkreis ist in die Darstellung einbezogen. 

 

 
 

ii. Beträge und Formen der variablen Vergütung, aufgeteilt in Bargeld, Aktien 
und sonstige Instrumente: 

 
Die variable Vergütung wurde ausschließlich in Bargeld gewährt. 

 
iii. Beträge der ausstehenden zurückbehaltenen Vergütung, aufgeteilt in be-

reits erdiente und noch nicht erdiente Teile 
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Es wurde keine Vergütung zurückbehalten, der Punkt ist daher nicht rele-
vant. 

 
iv. Beträge der zurückbehaltenen Vergütung, die während des Geschäftsjah-

res gewährt, ausgezahlt oder verkürzt wurde 
 

Es wurde keine Vergütung zurückbehalten, der Punkt ist daher nicht rele-
vant. 

 
v. Während des Geschäftsjahres gezahlte Neueinstellungsprämien und Ab-

findungen sowie die Zahl der Begünstigten 
 

2015 wurden in der Thüringer Aufbaubank und bm|t gmbh keine Neueins-
tellungsprämien sowie Abfindungen gezahlt. 

 
vi. Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen mit Zahl der Begüns-

tigten und höchstem einer Einzelperson zugesprochenen Betrag 
 

Siehe Punkt v. 
 

vii. Zahl der Personen, deren Vergütung sich im Geschäftsjahr auf 1 Mio. EUR 
oder mehr beläuft. 

 
Vergütungen von 1 Mio. EUR und mehr wurden 2015 in der Thüringer Auf-
baubank und bm|t gmbh nicht gezahlt. 

 


